
V-05-101 Teilhabe sichern: Individuelle Schulbegleitung schützen – Poollösungen dürfen nicht
zum Regelfall werden

Antragsteller*in: Noah Sandmann (KV Warendorf)

Änderungsantrag zu V-05

Von Zeile 101 bis 102 einfügen:

Begründung

Der Antrag stellt zu Recht den individuellen Unterstützungsbedarf von Kindern und Jugendlichen in den
Mittelpunkt und betont, dass Teilhabe an Bildung ein Recht ist und nicht durch
Verwaltungsvereinfachung eingeschränkt werden darf. Mit dem Verweis auf Artikel 24 der UN-
Behindertenrechtskonvention wird diese Argumentation um ihre menschenrechtliche Grundlage
ergänzt.

Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention konkretisiert das Menschenrecht auf Bildung für
Menschen mit Behinderungen. Als verbindlicher Menschenrechtsvertrag verpflichtet die von
Deutschland ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention Bund, Länder und Kommunen dazu, ein
inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen weiterzuentwickeln und die hierfür erforderlichen
Unterstützungsmaßnahmen bereitzustellen. Dazu gehören insbesondere angemessene Vorkehrungen
und individuelle Unterstützung, damit Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt am
Bildungssystem teilhaben können.

Quelle:
UN-Behindertenrechtskonvention: www.institut-fuer-menschenrechte.de

Unterstützer*innen

Anja Beiers (KV Warendorf); Dajana Dossow (KV Warendorf); Holger Wenner (KV Warendorf); Christian
Moser (KV Warendorf); Stephanie Holtmann (KV Warendorf); Lena Poos (KV Warendorf); Judith
Kellersmann (KV Warendorf); Ralf Weinekötter (KV Warendorf); Thomas Reimann (KV Soest); Anja
Weiligmann (KV Warendorf); Ali Bas (KV Warendorf); Nadine Hartwich (KV Siegen-Wittgenstein); Kirsten
Grunewald-Poch (KV Warendorf); Silvia Gora (KV Warendorf); Julia Wittmund (KV Warendorf); Marita
Brormann (KV Warendorf); Jürgen Blümer (KV Warendorf); Carina Aufenvenne (KV Warendorf); Jessica
Wessels (KV Warendorf)

Landesdelegiertenkonferenz GRÜNE NRW - Köln

Bildungssystem dürfen nicht dauerhaft über Schulbegleitung kompensiert werden. Leitmaßstab
für den Ausbau inklusiver Strukturen an Schulen muss die vollständige Umsetzung des Artikels
24 der UN-Behindertenrechtskonvention sein.

8.

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CRPD/CRPD_Konvention_und_Fakultativprotokoll.pdf
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